
 
Anlage 2 „Strukturqualität Schulungsarzt“ 

 
zur Durchführung des strukturierten Behandlungsprogramms nach § 137f SGB V Diabetes mellitus Typ 1 
zwischen der AOK Sachsen-Anhalt, der IKK gesund plus, der KNAPPSCHAFT, Regionaldirektion Cottbus und 
der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen-Anhalt in der Fassung vom 01.07.2021 
 
Der Nachweis wird gegenüber der KVSA erbracht und mit Unterstützung und Beratung durch 
die Diabetes-Kommission durch die KVSA überprüft. 
 

(1) persönliche Qualifikation des Arztes Facharzt für Allgemeinmedizin, Innere 
Medizin, Kinderheilkunde, Praktischer Arzt 
und Arzt ohne Facharztbezeichnung: 
Persönliche Genehmigung des Arztes durch 
die KVSA, Berechtigung zur Schulung für Typ-
1-Diabetiker und/oder von Patienten mit 
Hypertonie und/oder für Patienten mit oraler 
Gerinnungshemmung entsprechend 
Anlage 12 

(2) Praxispersonal und dessen Qualifikation Schulungsteam der Praxis muss 
entsprechende Berechtigung zur Schulung 
von Patienten nachweisen 

(3) apparative Ausstattung  Blutdruckmessung nach nationalen 
Qualitätsstandards 

 Blutzuckermessgerät zur Anwendung 
einer Qualitätskontrollierten Methode zur 
Blutzuckermessung mit verfügbarer 
Labormethode zur nasschemischen 
Blutglukose-bestimmung (gemäß Richtlinie 
der Bundesärztekammer zur 
Qualitätssicherung quantitativer 
laboratoriumsmedizinischer 
Untersuchungen), vorrangig im venösen 
Plasma EKG 

 Möglichkeit zur Basisdiagnostik der 
Polyneuropathie Stimmgabel, 
Reflexhammer, Monofilament 

 Verbandmaterial, Möglichkeit zur sterilen 
Wundversorgung 

(4) räumliche Ausstattung  Einzel- und Gruppenschulungen müssen 
möglich sein 

 Curricula und Medien der angebotenen 
Schulung müssen vorhanden sein 

(5) Qualitätssicherungsmechanismen  Teilnahme an einer Arztinformations-
veranstaltung, bzw. Information durch das 
Arzt-Manual zu Beginn der Teilnahme und 
Bestätigung der Kenntnisnahme 

 Teilnahme an jährlich mindestens einer 
diabetes-spezifischen 
Fortbildungsmaßnahme 
z. B. Teilnahme an diabetes-spezifischen 
Qualitätszirkeln 

 regelmäßige Personalkonferenzen mit 
dem Schulungsteam 
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